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Wichtige neue Entscheidung 
 
Verwaltungsprozessrecht: Fortsetzungsfeststellungsinteresse wegen typischerweise 
kurzfristiger Erledigung auch bei mehrmonatiger Geltung der Maßnahme möglich 
(hier: Kopftuchverbot für Rechtsreferendarin) 
 
Art. 4 Abs. 1 und 2, Art. 19 Abs. 4 GG, § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO, Art. 36 
BayVwVfG, § 46 Abs. 6 JAPO, Art. 11 BayRiStAG, Art. 57 AGGVG 
 
Rechtsreferendarin 
Kopftuch 
Religionsfreiheit  
Fortsetzungsfeststellungsklage 
Feststellungsinteresse 
Schwerwiegende Grundrechtsbeeinträchtigung 
Gesetzliche Grundlage 
 
Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 12.11.2020, Az. 2 C 5.19 
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Leitsätze: 

1. Ein für das Rechtsreferendariat ausgesprochenes Verbot, ein Kopftuch zu tragen, 

das typischerweise nur für einige Monate einen Anwendungsbereich hat, ist auch 

nach seiner Erledigung gerichtlich angreifbar; das für die Fortsetzungsfeststel-

lungsklage gemäß § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO erforderliche besondere Feststel-

lungsinteresse ergibt sich aus der Fallgruppe des schwerwiegenden Grundrechts-

eingriffs.  

 

2. In Bayern ist erst im Jahr 2018 mit Art. 11 BayRiStAG i.V.m. Art. 57 AGGVG die 

erforderliche gesetzliche und nach dem Beschluss des Bundesverfassungsge-

richts vom 14. Januar 2020 – 2 BvR 1333/17 – (BVerfGE 153, 1) verfassungsge-

mäße Grundlage dafür geschaffen worden, einer Rechtsreferendarin zu verbie-

ten, bei der Ausübung hoheitlicher Tätigkeiten mit Außenkontakt ein Kopftuch zu 

tragen.  

 

 

Hinweise: 

1. Die vorliegende Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) befasst 

sich mit der für die Fortsetzungsfeststellungsklage (§ 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO) 

anerkannten Fallgruppe der typischerweise kurzfristigen Grundrechtsbeeinträchti-

gung. Dabei geht es um schwerwiegende Grundrechtseingriffe, die sich in der  

Regel schneller erledigen, als Rechtsschutz gegen sie zu erreichen wäre. Zu-

meist denkt man dabei an kurzzeitige Freiheitsentziehungen (z.B. Abschiebungs-

haft), Wohnungsdurchsuchungen, Beschränkungen des Versammlungsrechts, 

Anordnungen von Polizeivollzugsbeamten oder ähnliche Maßnahmen, deren Wir-

kungen sich ihrer Natur nach auf wenige Tage oder gar Stunden beschränken. 

Die vorliegende Entscheidung macht jedoch deutlich, dass auch Maßnahmen, die 

sich erst nach mehreren Monaten erledigt haben, ein Fortsetzungsfeststellungsin-

teresse wegen typischerweise kurzfristiger schwerwiegender Grundrechtsbeein-

trächtigung begründen können. Denn für die Beurteilung der Kurzfristigkeit kommt 

es darauf an, ob während der typischen Geltungszeit der Maßnahme Rechts-

schutz in einem verwaltungsgerichtlichen Hauptsacheverfahren erlangt werden 

kann, wobei nach Auffassung des BVerwG sogar der Zeitraum eines vorausge-

henden Widerspruchsverfahrens in die Beurteilung mit einzubeziehen ist.  

  



- 3 - 
 

 

2. Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:  

Die Klägerin ist muslimischen Glaubens und trägt als Ausdruck ihrer religiösen 

Überzeugung ein Kopftuch. Sie begehrte die Feststellung der Rechtswidrigkeit 

des ihr gegenüber zu Beginn des Rechtsreferendariats ergangenen und später 

aufgehobenen Verbots (Auflage), bei hoheitlichen Tätigkeiten im Referendariat 

ein Kopftuch zu tragen. Die Klägerin war in der ersten, fünfmonatigen Zivilrechts-

station einem Amtsgericht zugewiesen. Während ihrer Mitreferendarin an einem 

Verhandlungstag die Einführung in den Sach- und Streitstand am Richtertisch 

übertragen wurde, wohnte die Klägerin der Verhandlung nur im Zuschauerbereich 

bei. An den übrigen Verhandlungstagen wurde die Klägerin hingegen genauso 

behandelt wie ihre Mitreferendarin.  

 

Nach erfolglosem Widerspruchsverfahren und anschließender Klageerhebung 

hob der Beklagte – acht Monate nach Beginn des Referendariats – die Kopftuch-

Auflage auf, weil (auch) die Strafrechtsstation mittlerweile beendet und die Auf-

lage daher nicht mehr erforderlich sei. Daraufhin stellte die Klägerin ihre Anfech-

tungsklage um und beantragte festzustellen, dass die Auflage rechtswidrig gewe-

sen ist. Das Verwaltungsgericht gab der Klage statt, wobei es das berechtigte In-

teresse im Sinn des § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO wegen Präjudizwirkung für einen 

von der Klägerin beim Landgericht anhängig gemachten Entschädigungsan-

spruch aus Amtshaftung bejahte und die Klage auch als begründet ansah, weil 

die Auflage wegen Fehlens einer ihren Erlass rechtfertigenden Rechtsgrundlage 

rechtswidrig sei.  

 

Während des Berufungsverfahrens beendete die Klägerin das Rechtsreferenda-

riat und nahm auch die Amtshaftungsklage zurück. Der Bayerische Verwaltungs-

gerichtshof hob das verwaltungsgerichtliche Urteil auf und wies die Klage ab. Sie 

sei bereits unzulässig, weil es der Klägerin am erforderlichen Fortsetzungsfest-

stellungsinteresse fehle. Es liege zwar ein Grundrechtseingriff vor. Dieser sei aber 

nicht tiefgreifend, weil sich das Kopftuchverbot nur bei einer einzigen mündlichen 

Verhandlung ausgewirkt habe. Die streitige Auflage gehöre auch nicht zu den 

Maßnahmen, die sich typischerweise kurzfristig erledigen; ihre untypisch frühzei-

tige Erledigung wegen Aufhebung durch den Beklagten ändere daran nichts.  
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3. Auf die Revision der Klägerin hin hob das BVerwG das Berufungsurteil auf und 

stellte das erstinstanzliche Urteil wieder her. Zur Begründung führte es insbeson-

dere Folgendes aus:  

 

a) Die Klage sei zulässig, weil der Klägerin das erforderliche Interesse für die be-

gehrte Feststellung zustehe. Bei schwerwiegenden Grundrechtseingriffen sei 

im Hinblick auf Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG ein Fortsetzungsfeststellungsinte-

resse zu bejahen, wenn andernfalls kein wirksamer Rechtsschutz gegen  

solche Eingriffe zu erlangen wäre. Davon sei nur bei Maßnahmen auszuge-

ben, die sich typischerweise so kurzfristig erledigen, dass sie ohne die An-

nahme eines Fortsetzungsfeststellungsinteresses regelmäßig keiner Überprü-

fung im gerichtlichen Hauptsacheverfahren zugeführt werden könnten. Maß-

gebend sei dabei, ob die kurzfristige, eine Anfechtungs- oder Verpflichtungs-

klage ausschließende Erledigung sich aus der Eigenart des Verwaltungsakts 

selbst ergibt (unter Bezugnahme auf BVerwG, U.v. 16.5.2013 – 8 C 14.12 – 

juris Rn. 32 [zu einer glücksspielrechtlichen Untersagung, bei der ein Fortset-

zungsfeststellungsinteresse trotz untypisch frühzeitiger Erledigung verneint 

worden war] sowie Rechtsprechung des BVerfG; vgl. Rn. 14 f.).  

 

Das Kopftuchverbot greife in das Grundrecht der Klägerin auf Religionsfreiheit 

(Art. 4 Abs. 1 und 2 GG) ein. Dieser Eingriff wiege schwer, weil er von der Klä-

gerin ein Handeln unter Verstoß gegen ein von ihr für sich als verpflichtend 

verstandenes religiöses Gebot fordere. Dies gelte unabhängig von der Anzahl 

der Fälle, in denen sich ein solches Verbot aktualisiert (vgl. Rn. 18).  

 

Die Aufhebung der Auflage durch den Beklagten stellt nach Ansicht des 

BVerwG keine untypische frühzeitige Erledigung dar, die der Bejahung eines 

Fortsetzungsfeststellungsinteresses entgegensteht. Denn der Zeitraum, für 

den sich die Auflage Geltung beimaß, sei zu kurz gewesen, um verwaltungs-

gerichtlichen Rechtsschutz in der Hauptsache zu erlangen. Zwar sei die Auf-

lage ihrem Wortlaut nach nicht auf die Zivilrechts- und die Strafrechtsstation 

beschränkt gewesen, sondern habe sich auf das gesamte Referendariat er-

streckt und Tätigkeiten in der Zivilrechts- und der Strafrechtsstation nur bei-

spielhaft („insbesondere“) erfasst. Allerdings habe sie außerhalb der beiden 

vorgenannten Stationen typischerweise keinen Anwendungsbereich gehabt. 
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Im Fall der Klägerin habe sich der Anwendungsbereich der Auflage sogar nur 

auf die Zivilrechtsstation beschränkt, weil die Klägerin für die Strafrechtssta-

tion einem Gericht zugewiesen worden war und in Strafsachen die Vornahme 

gerichtlicher Verfahrenshandlungen durch Rechtsreferendare gesetzlich aus-

drücklich ausgeschlossen ist (vgl. § 10 GVG). Es könne nicht angenommen 

werden, dass der hiernach verbleibende Zeitraum zur Erlangung verwaltungs-

gerichtlichen Hauptsacherechtsschutzes gegen die Auflage ausreichend war, 

zumal auch der Zeitraum für ein der Erhebung der verwaltungsgerichtlichen 

Klage vorausgehendes Widerspruchsverfahren in die Betrachtung einzubezie-

hen sei. Dem stehe nicht entgegen, dass im Fall der Klägerin die Durchfüh-

rung eines Widerspruchsverfahrens in Bayern auch damals schon nicht zwin-

gend, sondern nur fakultativ vorgesehen war (Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 

VwGO i.V.m. Art. 2 Abs. 2 Satz 1 SiGjurVD; vgl. Rn. 19 f.). 

 

b) Die Fortsetzungsfeststellungsklage war nach Auffassung des BVerwG auch 

begründet, weil in Bayern im maßgeblichen Zeitraum der Geltungsdauer der 

Kopftuch-Auflage (Oktober 2014 bis Mai 2015) die erforderliche parlamentsge-

setzliche Grundlage für den mit ihr verbundenen Eingriff in die Religionsfreiheit 

fehlte. Erst im Jahr 2018 sei mit Art. 11 Abs. 2 des Bayerischen Richter- und 

Staatsanwaltsgesetzes (BayRiStAG) i.V.m. Art. 57 des Bayerischen Gerichts-

verfassungsausführungsgesetzes (AGGVG) die erforderliche gesetzliche und 

nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 14.1.2020 (2 BvR 

1333/17 – juris [zum Kopftuchverbot gegenüber einer hessischen Rechtsrefe-

rendarin]) verfassungsgemäße Grundlage für den Erlass einer solchen Auf-

lage geschaffen worden. Nach den vorgenannten Regelungen dürfen neben 

(unter anderem) Richterinnen und Richtern auch Rechtsreferendarinnen und 

Rechtsreferendare in Verhandlungen sowie bei allen Amtshandlungen mit Au-

ßenkontakt keine sichtbaren religiös oder weltanschaulich geprägten Symbole 

oder Kleidungsstücke tragen, die Zweifel an ihrer Unabhängigkeit, Neutralität 

oder ausschließlichen Bindung an Recht und Gesetz hervorrufen können (vgl. 

Rn. 21 ff.).  

 
 
Dr. Martić 
Oberlandesanwalt 
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